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§ 35 00. LWO

04. LWO - O6. Landtagswahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Eine wahlwerbende Partei kann ihren Wahlvorschlag durch eine schriftliche Erklarung zurlckziehen. Diese
Erklarung muR jedoch spatestens am 41. Tag vor dem Wahltag bei der Kreiswahlbehorde einlangen und von
mindestens der Halfte der Wahlberechtigten unterfertigt sein, die seinerzeit den Wahlvorschlag unterstitzt haben.
(Anm: LGBI. Nr. 27/2009)

(2) Ein Kreiswahlvorschlag gilt weiters als zurlickgezogen, wenn samtliche Wahlwerber desselben im eigenen Namen
schriftlich bis zum 41. Tag vor dem Wahltag gegenlber der Kreiswahlbehdrde auf ihre Wahlbewerbung verzichtet
haben. (Anm: LGBI. Nr. 27/2009)

(3) Wird ein Kreiswahlvorschlag zurtickgezogen, ist der Kostenbeitrag & 28 Abs. 5) zurlickzuerstatten.

(4) Die Kreiswahlbehdrde hat die Landeswahlbehdrde unverziiglich dariber zu informieren, wenn ein
Kreiswahlvorschlag im Sinn des Abs. 1 zurlickgezogen wird oder im Sinn des Abs. 2 als zurlickgezogen gilt. (Anm: LGBI.
Nr. 93/2020)

In Kraft seit 30.10.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=27/2009&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=27/2009&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_lwo/paragraf/28
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2020&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 35 Oö. LWO
	Oö. LWO - Oö. Landtagswahlordnung


